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Anerkennung der TAB-RBK an der Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen der 

Kreisleitstelle des RBK für ein BMA überwachtes Objekt in der Stadt Bergisch Gladbach 

 

Der Betreiber der Brandmeldeanlage mit der Hauptmeldernummer : ____________________ 

 

Name/Adresse: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

erkennt verbindlich die „Technische Aufschaltbedingungen für die Errichtung und den Betrieb 

von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen 

bei der Kreisleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises (TAB-RBK) in der …“ in der jeweils 

gültigen Fassung an. Er verpflichtet sich neben den Regelungen der TAB-RBK insbesondere 

den Anhang FW GL sowie die entsprechenden Anlagen FW GL sowie unten aufgeführten 

Pflichten zum Betreiben einer Brandmeldeanlage einzuhalten. Diese Betreiberpflichten dienen 

der reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und dem Betreiber einer 

Brandmeldeanlage. 

 

Der Betreiber wird verpflichtet: 

 

1.  Kenntnis von den TAB-RBK zu haben und diese genau zu beachten. 

2.  Die Wartung der Brandmeldeanlage (BMA) durchzuführen und gemäß technischer 

Prüfverordnung nachzuweisen. 

3.  Bei baulichen Veränderungen des Objektes die Brandmeldeanlage entsprechend  zu 

ändern. 

4.   Bei Änderungen die Laufkarten / Feuerwehreinsatzpläne entsprechend anzupassen. 

5.   Technische Änderungen der Brandmeldeanlage der Feuerwehr schriftlich mitzuteilen. 

6.  Personal vorzuhalten, welches im Betreiben der Anlage unterwiesen ist. Diese Personen 

sind der Feuerwehr als Ansprechpartner zu benennen. 

7.   Die Stelle, bei der die Stör- und Sabotagemeldung auflaufen, schriftlich an der BMA zu 

  hinterlegen. 

8.  Für ausreichende Kompensationsmaßnahmen (z.B. Brandsicherheitswachen) zu  sorgen, 

wenn Störungen an der BMA vorhanden sind oder eine oder mehrere Meldergruppen 

vorübergehend stillgelegt werden. (z.B. bei Bautätigkeit).  

9.   Evt. Mieter über diese Betreiberpflichten zu informieren. 

 

Funktion des Unterzeichnenden: ____________________________________________    

 

Name des Unterzeichnenden (Druckbuchstaben): ______________________________ 

 

 

Bergisch Gladbach, den ___________________ 

 

 

Unterschrift:_____________________________ 


